
grenzen für die Zuordnung eines Arbeitszimmers zum Betriebsvermögen 

im Privatvermögen verbleiben, wenn er bestimmte Grenzen nicht über-

STEURO

STEURO -Tipp
Arbeitgeber sollten Ferienjobs 

mentieren. Besonders wichtig 
sind die richtige Einordnung 

die Einhaltung der Zeitgrenzen 
sowie die Vorgaben des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes. So 
lassen sich Nachzahlungen und 
Bußgelder vermeiden.
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STEURO -Tipp
Arbeitgeber sollten bestehende 
Vorruhestands- oder Altersteil-
zeitmodelle auf bilanziellen 

Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass Rückstellungen möglicher-
weise früher anzusetzen sind als 
bisher. Weiterhin wichtig ist die 
Verteilung des Erfüllungsbetrags, 

zur Fluktuation sollten nachvoll-
ziehbar dokumentiert werden, um 
Diskussionen mit dem Finanzamt 
vorzubeugen. Der Steuerberater 



STEURO

Reform der Altersvorsorge: Wichtige Fragen im Überblick

https://kurzlinks.de/Altersvorsorgedepot

Dort gibt es Antworten auf u.a. diese Fragen:

STEURO -Tipp

möchte, sollte die maßgebliche Gewinn-
grenze frühzeitig gemeinsam mit dem Steu-

Hinzurechnungen – etwa die Gewerbesteu-

Ende doch nicht mehr möglich ist. 

https://kurzlinks.de/Altersvorsorgedepot
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STEURO -Tipp

gang des wirtschaftlichen Eigentums – nicht 
der Vertragsabschluss. Eine gezielte zeitliche 
Gestaltung kann Nachversteuerungen ver-

STEURO -Tipp
Die Pauschalierung setzt stets einen 
Antrag des Arbeitgebers beim Betriebs-

lich, aber riskant. Arbeitgeber sollten 
darauf achten, dass das Finanzamt eine 
Ermessensentscheidung frühzeitig und 
nachvollziehbar begründet – sonst kann 
der Bescheid angreifbar sein.
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STEURO -Tipp
Ein Nebenwohnsitz kann grund-

Nr. 5 EStG zu begründen, sofern 

betreut wird. Entscheidend ist, 

kann bei getrennt lebenden Eltern 
auch durch ein Wechselmodell 
erfüllt sein, selbst wenn der 
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STEURO -Tipp

Rechnung keine Probleme mit dem Finanz-
amt macht, müssen einige Voraussetzungen 

ße Erstellung oder Prüfung einer Rechnung.
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STEURO -Tipp

individuellen Situation und den langfristigen 

Der Anscheinsbeweis
Der gewohnheitsrechtlich anerkannte 

chung als Form der mittelbaren Beweis-
führung. Er beruht auf der Erfahrung, dass 

bestimmte Folgen auslösen oder umge-
kehrt, dass bestimmte Folgen auf einen 
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